
Arbeitgeber  muss  Homeoffice-
Tage  der  Arbeitnehmer
aufzeichnen
Die  COVID-19  bedingt  eingeführten  und  zeitlich  befristeten  Homeoffice-
Regelungen haben nicht nur große Auswirkungen auf die Arbeitnehmer mit sich
gebracht (siehe dazu auch KI 05/21). Arbeitgeber sind ebenso davon betroffen, da
sie die Homeoffice-Tage ihrer Arbeitnehmer aufzeichnen, im Lohnkonto führen
um  am  steuerlichen  Jahreslohnzettel  (L16)  erfassen  müssen.  Durch  die
Aufzeichnungen soll auch eine Kontrolle der Arbeitnehmerveranlagungen seitens
des  Finanzamts  ermöglicht  werden,  um etwa  nachprüfen  zu  können,  ob  die
Voraussetzungen  für  die  steuerliche  Geltendmachung  von  Ausgaben  für  die
Anschaffung ergonomisch geeigneten Mobiliars erfüllt sind. Ebenso kann dadurch
kontrolliert  werden,  ob die steuerfreie Auszahlung des Homeoffice-Pauschales
durch den Arbeitgeber bzw. die Geltendmachung (des Differenzbetrags) durch
den Arbeitnehmer gerechtfertigt war.

Maßgebend für die steuerlichen Begünstigungen ist der so genannte "Homeoffice-
Tag",  welcher  das  ausschließliche  Arbeiten  im  Homeoffice  an  einem  Tag
voraussetzt.  Folglich  liegt  kein  Homeoffice-Tag  vor,  wenn  eine  Dienstreise
getätigt wird, die Wohnung zur Dienstverrichtung verlassen wird oder auch nur
eine kurze berufliche Anwesenheit an der Arbeitsstätte ("im Büro") erfolgt. Ein
Tag mit teilweisem Urlaub und teilweise Homeoffice zählt als Homeoffice-Tag. Bei
Teilzeitkräften  gilt  unabhängig  von  der  täglichen  Normalarbeitszeit  des
Arbeitnehmers  ein  ganzer  Arbeitstag  als  Homeoffice-Tag.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, rückwirkend ab 1. Jänner 2021 die Anzahl der
(ausschließlichen) Homeoffice-Tage seiner Arbeitnehmer in der Lohnverrechnung
zu  erfassen  und  am  Lohnzettel  auszuweisen.  Sofern  bislang  noch  keine
Aufzeichnungen geführt wurden, kann die Anzahl der Homeoffice-Tage für das 1.
Halbjahr 2021 geschätzt werden. Maßgebend sollen dabei die Erfahrungswerte
der letzten Jahre sein – vor allem vermutlich der ebenso durch die COVID-19-
Pandemie gekennzeichnete Zeitraum ab März 2020.  Ab 1.  Juli  2021 sind die
Homeoffice-Tage zeitnah zu erfassen.
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Die  Pflicht  zur  Erfassung  der  Homeoffice-Tage  besteht  übrigens  unabhängig
davon, ob der Arbeitgeber das steuerfreie Homeoffice-Pauschale von maximal
300  €  pro  Kalenderjahr  (bis  zu  3  €  pro  Homeoffice-Tag)  pro  Arbeitnehmer
gewährt  oder  nicht.  Sofern  das  Höchstausmaß  von  300  €  pro  Jahr  durch
Zahlungen des Arbeitgebers nicht ausgeschöpft wird, kann der Arbeitnehmer die
Differenz zu den 300 € als Differenzwerbungskosten geltend machen. Interessant
ist  auch  das  Verhältnis  zwischen  Pendlerpauschale  und  steuerlichen
Begünstigungen  i.Z.m.  Homeoffice.  Zwischen  Homeoffice-Tagen  und
Pendlerpauschale besteht grundsätzlich ein Widerspruch,  da die Tätigkeit  am
Arbeitsort (und somit das Pendeln dorthin) für einen Homeoffice-Tag schädlich
ist.  Bis  Ende  Juni  2021  war  es  allerdings  möglich,  das  steuerfreie
Pendlerpauschale auch für Tage im Homeoffice zu berücksichtigen. Mit 1. Juli
2021 schließen Homeoffice-Tage und Pendlertage einander  kategorisch aus  –
allerdings sind immer noch Konstellationen möglich, in denen Pendlerpauschale
und  Homeoffice-Pauschale  nebeneinander  in  Anspruch  genommen  werden
können, sofern ausreichend Pendeltage vorliegen. Hintergrund dafür ist, dass das
volle Pendlerpauschale bereits zusteht, wenn es in einem Monat mehr als 10
Pendeltage gibt. Für die Geltendmachung von Werbungskosten für ergonomisch
geeignetes Mobiliar werden mindestens 26 Homeoffice-Tage pro Kalenderjahr
vorausgesetzt.

Bild: © Adobe Stock – maglara


